
wahl schulkonferenzmitglieder?
Beitrag von „kleiner gruener frosch“ vom 7. September 2011 21:35

Krze Frage noch:

in der Frage oben schien es, als ob du wissen wolltest, ob die Schulleitung das "aktive"
Wahlrecht hat, also wählen darf. Bei deinem Nachsatz im letztenm Posting sieht es aber eher so
aus, als ob du wissen wolltest, ob die Schulleitung ein "passives" Wahlrecht hat, also gewählt
werden darf.
(Ich finde nämlich auch, dass die Antworten in diesem Thread verschiedene "Ausgangsfragen"
beleuchten. 

kl. gr. Frosch
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